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Marktgemeinde       Lfd.Nr.  01/2021 
2002 Großmugl       Seite:   01 
 

 
Verhandlungsschrift 
über die Sitzung des 

 
Gemeinderates 

 
am Dienstag, 30. März 2021                    im Gemeindesaal Großmugl  
Beginn: 20.15 Uhr      Die Einladung erfolgte am 
Ende:  21.25 Uhr               25.03.2021 durch Kurrende/e-mail 

 
Anwesend waren: 
 
Bürgermeister:  Karl Lehner    VP  
Vizebürgermeister: Ing. Christoph Mitterhauser VP 
Gf.Gemeinderäte:  Ing. Norbert Bader  VP      

Johann Litsch    VP          
 Gerhard Teufelhart   VP  
 Harald Teufelhart   VP 
 DI Jürgen Summerer  PRO 
  

Gemeinderäte:  
DI Michael Haslinger  VP 
Stefan Reibenwein (ab TOP 2) VP 
Markus Müller VP  
Christoph Oberschlick  VP 
  

Ing. Gerald Kraft  VP 
Gerhard de Witt VP  
Michael Sigl VP 
  

Gabriele Wiesinger PRO Günter Fellner PRO 

Entschuldigt abwesend waren:  
GR Erich Muth  
GR DI Johannes Mayer  

VP 
VP 

 GR Anja Neave  VP  
  

Unentschuldigt abwesend waren: 
    

Vorsitzender: Bgm. Karl Lehner 
Schriftführer: Markus Sieghart, MA 

 
Die Sitzung war öffentlich 

Die Sitzung war beschlussfähig 
 
 
Hinweis: Geschlechterspezifische Bezeichnungen im Rahmen dieser 
Verhandlungsschrift gelten jeweils für Personen beiderlei Geschlechts.  
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TOP 10: Aufnahme öffentliches Gut - Parz. 368/3, KG Nursch ........................................................ 4 
TOP 11: Aufnahme öffentliches Gut - Parz. 639/2 und 641, KG Großmugl ....................................... 4 
TOP 12: Bezugsniveau, KG Großmugl Sonnenzeile/Sternengasse - Verordnung .............................. 4 
TOP 13: Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge sowie Ein- und Ausfahrten, KG Großmugl, Teilbereich 
Steinabrunner Straße – Verordnung gemäß § 63 Abs. 2 NÖ BO 2014 .............................................. 5 
TOP 14: Änderung der Abfallwirtschaftsverordnung - Verordnung ................................................. 5 
TOP 15: Gemeindeabfallwirtschaftsverband des Verwaltungsbezirkes Korneuburg - Änderung der 
Satzungen .................................................................................................................................... 6 
TOP 16: Volksschule - Nachmittagsbetreuung, Elternbeitrag COVID-19 .......................................... 7 
TOP 17: Kindergarten - Nachmittagsbetreuung, Elternbeitrag und Spielkostenbeitrag COVID-19 .... 7 
TOP 18: Pfarre Großmugl - Eingangsbereich Pfarrkirche ................................................................. 7 
TOP 19: Kriegerdenkmal Großmugl - Angebot ............................................................................... 7 
TOP 20: Rettungszentrale Stockerau - Fliesenlegerarbeiten ........................................................... 7 
TOP 21: Dorferneuerung Geitzendorf - „Aktive Phase“ .................................................................. 7 
TOP 22: Friedhof Großmugl - Einfriedung, Mauerabdeckung .......................................................... 8 
TOP 23: Friedhofsangelegenheiten - Urnenstele ............................................................................ 8 
TOP 24: Gemeindestraßenbau 2021 - Grundsatzbeschluss ............................................................. 8 
TOP 25: Darlehensaufnahme - Gemeindestraßenbau 2021 ............................................................ 8 
TOP 26: Gemeindestraßenbau 2021 - Auftragsvergaben ................................................................ 9 
TOP 27: Breitband - Lehrverrohrung Wiesengasse, Marktberg- und Mühlbachsiedlung .................. 9 
TOP 28: Bericht des Prüfungsausschusses...................................................................................... 9 
TOP 29: Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses - Festsetzung ................................ 10 
TOP 30: Eröffnungsrücklage - Beschlussfassung ........................................................................... 10 
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Verlauf der Sitzung: 
Der Bürgermeister eröffnet die Gemeinderatssitzung, begrüßt die erschienenen 
Gemeinderäte und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  

TOP 1: Genehmigung des Protokolls vom 15.12.2020 

Gegen das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020 wird kein Einwand 
erhoben, das Protokoll gilt daher als genehmigt.  
 

GR Reibenwein nimmt ab nun an der Sitzung teil.  

TOP 2: Grundkauf KG Herzogbirbaum, Parz. 335/1,337 - Teilflächen 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
vorliegende Vereinbarung vom 15. März 2021 mit Gerta und Franz Hofmeyer, 2002 
Herzogbirbaum betreffend Teilflächen der Parz. 335/1 und 337, KG Herzogbirbaum 
zur genehmigen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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TOP 3: Grundverkauf KG Nursch, Parz. 368/3 - Kaufvertrag 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
beiliegenden und als „Beilage TOP 3“ bezeichneten Kaufvertrag, erstellt vom Notar Dr. 
Patrick Schweda, 2054 Haugsdorf betreffend dem Grundstück Nr. 368/3 KG Nursch 
mit Markus Hofstetter, 2000 Stockerau zu genehmigen.     
Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 4: Grundverkauf KG Ottendorf Parz. 119 - Ansuchen 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.    

TOP 5: Pachtvertrag - Parz. 958, Teilfläche, KG Roseldorf 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
nachfolgend genannten Ackerflächen an  

• Leopold Forstner, 2002 Roseldorf 30 –  
o Parzelle Nr. 958, KG Roseldorf, Teilfläche (Weg) im Ausmaß von 0,0042 ha 

zu verpachten und den vorliegenden Pachtvertrag zu genehmigen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 6: Pachtvertrag - Parz. 1868, 1869, Teilflächen KG Herzogbirbaum 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
nachfolgend genannten Ackerflächen an  

• Ing. Franz Haslinger, 2002 Herzogbirbaum 31 –  
o Parzelle Nr. 1868 und 1869, KG Herzogbirbaum, Teilflächen, ca. 0,71 ha 

zu verpachten und den vorliegenden Pachtvertrag zu genehmigen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 7: Betriebsgebiet Roseldorf - Netz NÖ, Dienstbarkeitsbarkeitsvertrag 
Trafostation 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, dem 
beiliegenden und als „Beilage TOP 7“ bezeichneten Dienstbarkeitsvertrag, betreffend 
der Trafostation auf dem Grundstück Nr. 269/6 KG Roseldorf mit der Netz 
Niederösterreich GmbH, 2344 Maria Enzersdorf zu genehmigen.     
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 8: Aufnahme / Entlassung öffentliches Gut - Parz. 2, 4, 402/1, KG 
Geitzendorf 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
Planurkunde GZ. 7230 vom 03.08.2020 des DI Herrand Geiger, 2003 Leitzersdorf zu 
genehmigen und die ausgewiesenen Trennstücke 2, 5 und 7 in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Großmugl zu übernehmen und dem Gemeingebrauch zu widmen. Die 
Abtretung erfolgt kostenlos. Die ausgewiesenen Trennstücke 4 und 6 sollen aus dem 
öffentlichen Gut der Marktgemeinde Großmugl entlassen werden und den angeführten 
neuen Eigentümern kostenlos übertragen werden. 
Sämtliche Kosten für die Durchführung dieses Rechtsgeschäftes sind von den 
Interessenten zu tragen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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TOP 9: Aufnahme öffentliches Gut - Parz. 57, KG Ringendorf 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
Planurkunde GZ. 29223 vom 15.02.2021 des DI Stefan Wailzer, 2000 Stockerau 
(ARGE Vermessung) zu genehmigen und das ausgewiesene Trennstück 3 in das 
öffentliche Gut der Marktgemeinde Großmugl zu übernehmen und dem 
Gemeingebrauch zu widmen. Die Abtretung erfolgt kostenlos. 
Sämtliche Kosten für die Durchführung dieses Rechtsgeschäftes sind von den 
Interessenten zu tragen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 10: Aufnahme öffentliches Gut - Parz. 368/3, KG Nursch 

Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge beschließen, den vorliegenden 
Teilungsplan GZ 7331 des DI Herrand Geiger, 2003 Leitzersdorf zu genehmigen. Das 
ausgewiesene Trennstück 1 soll in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Großmugl 
übernommen und dem Gemeingebrauch gewidmet werden.   
Sämtliche Kosten für die Durchführung dieses Rechtsgeschäftes sind vom 
Antragssteller zu tragen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 11: Aufnahme öffentliches Gut - Parz. 639/2 und 641, KG Großmugl 

Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge beschließen, den vorliegenden 
Teilungsplan GZ 7191 des DI Herrand Geiger, 2003 Leitzersdorf zu genehmigen. Die 
ausgewiesenen Trennstücke 2 und 3 soll in das öffentliche Gut der Marktgemeinde 
Großmugl übernommen und dem Gemeingebrauch gewidmet werden.   
Sämtliche Kosten für die Durchführung dieses Rechtsgeschäftes sind vom 
Antragssteller zu tragen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 12: Bezugsniveau, KG Großmugl Sonnenzeile/Sternengasse - Verordnung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgende Verordnung 
beschließen:  

Verordnung  
§ 1 

Aufgrund des § 67 Abs. 4 NÖ Bauordnung 2014 wird das Bezugsniveau für die 
Marktgemeinde Großmugl, KG Großmugl für den Teilbereich 
Sternengasse/Sonnenzeile festgelegt. Mit der zugehörigen Plandarstellung GZ. 676-
07/20 wird im Geltungsbereich das Bezugsniveau festgelegt. 
Das Bezugsniveau ist nicht verpflichtend herzustellen. 
 

§ 2 
Die Plandarstellung, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen ist, 
liegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 
 

§ 3 
Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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TOP 13: Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge sowie Ein- und Ausfahrten, KG 
Großmugl, Teilbereich Steinabrunner Straße – Verordnung gemäß § 63 Abs. 2 
NÖ BO 2014 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgende Verordnung 
beschließen:  

VERORDNUNG  
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Großmugl vom 30.03.2021 über die 
Abweichung der Mindestanzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie der 
Beschränkung der Anzahl und Breite der Ein- und Ausfahrten für den Teilbereich 
Steinabrunner Straße, KG Großmugl aufgrund des örtlichen Bedarfes gemäß § 63 
Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014. 
 

§ 1 
 

Gemäß § 63 Abs. 2 der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), LGBl. 1/2015 in der 
geltenden Fassung wird aufgrund des örtlichen Bedarfes im Siedlungsbereich der 
Steinabrunner Straße, KG Großmugl in Abweichung von der gemäß § 11 Abs. 1 NÖ 
Bautechnikverordnung 2014 iVm § 63 Abs. 1 NÖ BO 2014 festgelegten Anzahl an 
Stellplätzen für Personenkraftwagen die Mindestanzahl mit zwei Stellplätzen je 
Wohnung für Wohngebäude im Wohnbauland festgelegt.   
 

§ 2 
 
Gemäß § 63 Abs. 2 der NÖ Bauordnung 2014 wird aufgrund des örtlichen Bedarfes 
im Siedlungsbereich der Steinabrunner Straße, KG Großmugl festgelegt, dass pro 
Grundstück im Wohnbauland die Gesamtbreite der Ein- und Ausfahrten ein Ausmaß 
von 6,0 Metern nicht überschreiten darf.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf der 
zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 14: Änderung der Abfallwirtschaftsverordnung - Verordnung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgende Änderung der 
Abfallwirtschaftsverordnung beschließen:  
 

Verordnung 
über die Änderung der Abfallwirtschaftsverordnung 

 
Der § 6 Abs. 3 der Abfallwirtschaftsverordnung der Marktgemeinde Großmugl wird 
geändert wie folgt: 
 

§ 6 
3. Die Grundgebühr beträgt: 

 Für die Abfuhr von Restmüll 

• Bei Müllbehältern für eine wiederkehrende Benützung 
(Mülltonnen) pro Müllbehälter und Abfuhr: 
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a) für einen Müllbehälter von 120 l   €     9,23 
b) für einen Müllbehälter von 240 l   €     11,28 
c) für einen Müllcontainer von 1.100 l   €     54,87 

• Bei Müllbehältern für eine nur einmalige  
Benützung (Müllsäcke) von 60 l pro Müllbehälter €  3,33

  
Für die Abfuhr von kompostierbaren Abfällen 

• Bei Müllbehältern für eine wiederkehrende Benützung 
(Mülltonnen) pro Müllbehälter und Abfuhr: 
a) für einen Müllbehälter von 120 l   €     1,76 

 
Die Änderungen der Abfallwirtschaftsverordnung treten mit 1. Juli 2021 in Kraft.  
  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 15: Gemeindeabfallwirtschaftsverband des Verwaltungsbezirkes 
Korneuburg - Änderung der Satzungen 

Die Satzungen des Gemeindeabfallwirtschaftsverbandes des Verwaltungsbezirkes 
Korneuburg sollen geändert werden. Aufgrund der Bestimmungen des § 4 Abs. 3 NÖ 
Gemeindeverbandsgesetz bedarf die Änderung übereinstimmender 
Willenserklärungen der betroffenen Gemeinden.   
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss 
fassen:  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Großmugl beschließt, dass die 
Verbandssatzungen des Gemeindeabfallwirtschaftsverbandes des 
Verwaltungsbezirks Korneuburg wie folgt abgeändert werden: 
 
Änderungen in den Verbandssatzungen: 
 
§13 Vorauszahlungen 
Streichung des Punktes 1 und ersetzen durch:  

„Die verbandsangehörigen Gemeinden leisten quartalsmäßig (jeweils am 1. Tag des 
Quartales) ein Viertel vom errechneten VA des aktuellen Jahres an Vorauszahlung an 
den Gemeindeverband. Nach Einlangen sämtlicher Rechnungen werden alle 
tatsächlichen und pauschalierten Kosten quartalsmäßig gegenübergestellt und mittels 
Rechnung oder Gutschrift mit der jeweiligen Gemeinde abgerechnet“. 

 
§14 Kostenersätze 
Neu Punkt 5: 

„Der VA (Voranschlag) ist bis spätestens 15. November des dem VA vorangehenden 
Jahres im Büro aufzulegen und von der Verbandsversammlung bis spätestens 15. 
Dezember des dem VA vorangehenden Jahres zu beschließen“. 

 
Änderung Punkt 1: 
„Zur Deckung des Aufwandes des Gemeindeverbandes, werden die Kosten jährlich im 
VA ermittelt und den Gemeinden quartalsweise pro HH verrechnet“ 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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TOP 16: Volksschule - Nachmittagsbetreuung, Elternbeitrag COVID-19 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
Elternbeitrag für die schulische Nachmittagsbetreuung aufgrund der Corona-
Pandemie zu verringern. Der Elternbeitrag für die Monate März, April, Mai und Juni 
2021 soll jeweils um 20% verringert werden. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 17: Kindergarten - Nachmittagsbetreuung, Elternbeitrag und 
Spielkostenbeitrag COVID-19 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
Elternbeitrag für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten aufgrund der Corona-
Pandemie zu verringern. Der Elternbeitrag für die Monate März, April, Mai und Juni 
2021 soll jeweils um 20% verringert werden. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 18: Pfarre Großmugl - Eingangsbereich Pfarrkirche 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die r.k. 
Pfarre Großmugl bei der Herstellung der Pflasterung vor dem Kircheneingang zur 
Pfarrkirche Großmugl mit € 1.600,- zu unterstützten. Es liegt ein Kostenvoranschlag 
der Fa. ABClever Bauen GmbH, 2002 Geitzendorf mit einer Angebotssumme von € 
3.224,40 inkl. USt. als Grundlage vor. Die Anweisung der Unterstützung erfolgt nach 
Vorlage einer saldierten Rechnung.   
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 19: Kriegerdenkmal Großmugl - Angebot 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die Fa. 
Ferdinand Wolf, Steinmetz, 2004 Niederhollabrunn gemäß Angebot vom 17. März 
2021 mit der Sanierung des Kriegerdenkmals Großmugl zu einem Angebotspreis von 
€ 5.904,- inkl. USt. zu beauftragen.   
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 20: Rettungszentrale Stockerau - Fliesenlegerarbeiten 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
Auftragsvergaben für die erforderlichen Fliesenlegerarbeiten am Gebäude der 
Rettungszentrale Stockerau, welches im anteiligen Eigentum der Marktgemeinde 
steht, entsprechend der vorliegenden und als Beilage TOP 20 bezeichneten 
Aufstellung, verfasst von der Stadtgemeinde Stockerau und gerichtet an die Mitglieder 
der „Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinden im Gerichtsbezirk Stockerau“, zu 
genehmigen. Die Kosten belaufen sich auf € 15.803,61 exkl. USt. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 21: Dorferneuerung Geitzendorf - „Aktive Phase“ 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
Wiedereinstieg der Dorferneuerung Geitzendorf in die aktive Phase der 
Dorferneuerung zu beschließen. Das vorliegende und als „Beilage TOP 21“ 
bezeichnete Kurzkonzept möge zur Kenntnis genommen werden.     
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Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
Dorferneuerung Geitzendorf bei der Umsetzung der im Kurzkonzept geplanten 
Maßnahme „Ein Garten für Geitzendorf“ mit einer Subvention in der Höhe von € 5.000,- 
zu unterstützen. Sollte die Summe der bezahlten Rechnungsbeträge geringer als der 
Unterstützungsbeitrag sein, werden lediglich die tatsächlichen Kosten ersetzt. Die 
Abwicklung des Projektes soll über die Gemeinde erfolgen.     
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  
 
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
Dorferneuerung Geitzendorf bei der Umsetzung der im Kurzkonzept geplanten 
Maßnahme zur Sanierung der Kapelle Geitzendorf mit einer Subvention in der Höhe 
von € 6.500,- zu unterstützen. Sollte die Summe der bezahlten Rechnungsbeträge 
geringer als der Unterstützungsbeitrag sein, werden lediglich die tatsächlichen Kosten 
ersetzt. Die Abwicklung des Projektes soll über die Gemeinde erfolgen.     
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 22: Friedhof Großmugl - Einfriedung, Mauerabdeckung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die Fa. 
ABClever Bauen GmbH, 2002 Geitzendorf gemäß Angebot vom 16.3.2021 mit den 
Arbeiten zur Herstellung einer Abdeckung für die bestehende Friedhofsmauer in 
Großmugl mit einer Auftragssumme von € 17.234,40 inkl. USt. zu beauftragen. Des 
Weiteren möge die Fa. AB Clever Bauen GmbH, 2002 Geitzendorf gemäß Angebot 
vom 22.2.2021 zu einem Angebotspreis von € 3652,80 inkl. USt. beauftragt werden.   
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 23: Friedhofsangelegenheiten - Urnenstele 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
Bürgermeister zur Vergabe der Arbeiten zur Herstellung einer Urnenstelle mit einer 
maximalen Auftragssumme von € 15.000,- inkl. USt. zu ermächtigen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 24: Gemeindestraßenbau 2021 - Grundsatzbeschluss 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
grundsätzlichen Beschluss über die Umsetzung folgender 
Gemeindestraßenbauprojekte im Haushaltsjahr 2021 durchzuführen. Es mögen die 
Gemeindestraßen Mühlbachsiedlung, Marktbergsiedlung, Sonnwendring, 
Wiesengasse, Nebenanlage Richtung Friedhof Herzogbirbaum, Nebenanlage 
Marktplatz sowie die Sternengasse umgesetzt werden.     
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 25: Darlehensaufnahme - Gemeindestraßenbau 2021 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, das 
Darlehensangebot vom 09.03.2021 der Erste Bank der österreichischen Sparkassen 
AG, 1100 Wien für das Projekt „Gemeindestraßenbau 2021“ anzunehmen. Die 
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vorliegende Darlehensurkunde (Darlehenszusage) – Konto IBAN: AT80 2011 1843 
9344 3000 vom 25.03.2021 möge genehmigt werden.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 26: Gemeindestraßenbau 2021 - Auftragsvergaben 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, folgende 
Aufträge betreffend Gemeindestraßenbau 2021, vorbehaltlich der 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung bzw. der Bestätigung der Gewährung einer 
Förderung gemäß Landes-Finanzsonderaktion „Allgemein“ der in der heutigen Sitzung 
beschlossenen Darlehensaufnahme für diese Vorhaben, zu erteilen:  
 

FIRMA  PROJEKT  Angebotsnr Auftragssumme inkl. USt.  

STRABAG AG  Mühlbachsiedlung  2011112747 € 101.151,48 

STRABAG AG  Marktbergsiedlung  2100008522 € 71.743,13 

STRABAG AG  Sonnwendring  2100008523 € 96.414,76 

STRABAG AG  Wiesengasse  2100008836 € 22.331,64 

STRABAG AG  Nebenanlagen  
Herzogbirbaum  

2100009432 € 17.383,34 

STRABAG AG Nebenanlage 
Marktplatz 

2100009526 € 3.146,40 

WDS Bau 
GmbH 

Sternengasse  05-03-2021  € 14.400,-  

 
Die Bedeckung der Maßnahmen soll entgegen den Darstellungen im Voranschlag 
2021 wie folgt erfolgen und in einem Nachtragsvoranschlag eingearbeitet werden:  

- Rücklagenentnahme      € 35.000,- 

- Darlehensaufnahme      € 190.000,-  

- Mehrerträge Ertragsanteile (2. Gemeinde-Hilfspaket) € 105.000,-  

Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 27: Breitband - Lehrverrohrung Wiesengasse, Marktberg- und 
Mühlbachsiedlung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, folgende 
Aufträge betreffend Leerverrohrung für den Breitbandausbau zur Mitverlegung im 
Rahmen der Straßenbauprojekte 2021 zu vergeben:  
  

FIRMA  PROJEKT  Angebotsnr Auftragssumme inkl. USt.  

STRABAG AG  Mühlbachsiedlung  2100008520 € 14.986,32 

STRABAG AG  Marktbergsiedlung  2100008522 € 9.828,96 

STRABAG AG  Wiesengasse  2100008836 € 5.276,76 

Leyrer & Graf BB Roseldorf   € 9.984,12 

 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 28: Bericht des Prüfungsausschusses 

Die Berichte des Prüfungsausschusses vom 18.12.2020 und vom 19.03.2021 werden 
verlesen und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.  
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TOP 29: Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses - Festsetzung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses (§ 67 Z. 5 NÖ GO 1973) mit 
dem 31. Jänner der auf den Rechnungsabschlussstichtag (31.12.) folgt, festzusetzen. 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 30: Eröffnungsrücklage - Beschlussfassung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, 
entsprechend der Bestimmungen des § 7 Abs. 2 Z. 1 Gemeindehaushaltsverordnung 
eine Eröffnungsrücklage in der Höhe von € 9.000.000,- zu bilden.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 31: Eröffnungsbilanz - Beschlussfassung 

Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, die 
vorliegende und als „Beilage TOP 31“ bezeichnete Eröffnungsbilanz der 
Marktgemeinde Großmugl entsprechend der Bestimmungen der VRV 2015 zu 
genehmigen.   
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig  

TOP 32: Rechnungsabschluss 2020 

Der Entwurf des Rechnungsabschluss 2020 lag in der Zeit von 4. bis 18.03.2021 zur 
Einsichtnahme auf. Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Jeder im 
Gemeinderat vertretenen Wahlpartei wurde eine Ausfertigung zugestellt.  
Antrag des Gemeindevorstandes: Der Gemeinderat möge beschließen, den 
vorliegenden Entwurf des Rechnungsabschlusses inklusive Beilagen für das 
Haushaltsjahr 2020 der Marktgemeinde Großmugl entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen zu beschließen.  
Beschluss: Der Antrag wird angenommen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

TOP 33: Bericht des Bürgermeisters 

Der Bürgermeister berichtet über den Baufortschritt bei der Errichtung des 
Wirtschaftshofes und Feuerwehrhauses in Großmugl. Des Weiteren wird über den 
Neubau des Jugendtreffs in Großmugl berichtet. Ein großes Dankeschön wird vom 
Bürgermeister an die freiwilligen Helfer im Rahmen der Teststraße und den seitens 
der Gemeinde federführenden Organisator GR Oberschlick ausgesprochen.    
 
Da sonst nichts mehr vorgebracht wird, schließt der Vorsitzende die 
Gemeinderatssitzung um 21.25 Uhr.   

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am........................2021 genehmigt  
 
 
.................................................    .............................................. 
 Bürgermeister       Schriftführer 
 
...................................................................................................................................... 

    Gemeinderäte     


